
 

 

Einundzwanzigste Satzung zur Änderung der Prüfungs- und Studienordnung für den 
universitären Prüfungsteil der Ersten Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen 

(Erste Lehramtsprüfung) für Studierende an der Universität Regensburg 

Vom 24. November 2022 

 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 Abs. 2 
Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Regensburg folgende 
Änderungssatzung: 

  

§ 1 

§ 32 der Prüfungs- und Studienordnung für den universitären Prüfungsteil der Ersten Prüfung für 
ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Erste Lehramtsprüfung) für Studierende an der Universität 
Regensburg vom 31. Oktober 2008, zuletzt geändert durch Satzung vom 19. September 2022, wird 
wie folgt geändert: 
 

1. Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Aus dem fachdidaktischen Bereich im Unterrichtsfach Französisch (Realschule) oder im 
vertieft studierten Fach Französisch (Gymnasium) ist 

a) für das Lehramt an Realschulen der erfolgreiche Abschluss folgender Module im Umfang 
von 12 LP nachzuweisen   

 

 FRA-DID-M01 Basismodul Fachdidaktik Französisch (5 LP, 4 SWS) 
 FRA-DID-RE-M03 Aufbaumodul Fachdidaktik Französisch / Lehramt Realschule (7 LP, 6 
SWS) 

 
b) für das Lehramt an Gymnasien der erfolgreiche Abschluss folgender Module im Umfang 
von 10 LP nachzuweisen   

 

 FRA-DID-M01 Basismodul Fachdidaktik Französisch (5 LP, 4 SWS) 
 FRA-DID-M03 Aufbaumodul Fachdidaktik Französisch (5 LP, 4 SWS).“ 

 
 

2. In Abs. 3 wird in der Tabelle nach den Angaben zu FRA-DID-M03 folgende Zeile angefügt: 
„ 

FRA-
DID-RE-
M03 

 FRA-DID-RE-M03.1 

Übung 

 Klausur 

(90 
Minuten) 

7 

FRA-DID-RE-M03.2 

Übung 

 

FRA-DID-RE-M03.3 

Übung 

 

„ 

3. In Abs. 7 Satz 2 lit. a wird die Angabe „FRA-DID-M03“ durch die Angabe „FRA-DID-RE-
M03“ ersetzt.  
 
 



 

 2

§ 2 
1Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die 
ihr Studium im Fach Französisch ab dem Sommersemester 2022 aufgenommen haben.  

 

 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund Beschlusses des Senats der Universität Regensburg vom 27. Juli 2022, des 
Einvernehmens des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 11. November 
2022 (Az. IV.5-BS4067.9/7/27) sowie der Genehmigung des Präsidenten der Universität Regensburg 
vom 24. November 2022. 
 
Regensburg, den 24. November 2022 
Universität Regensburg 
Der Präsident 
 
 
 
 
Prof. Dr. Udo Hebel 
 
 
 
 
 
 
Diese Satzung wurde am 24. November 2022 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung 
wurde am 24. November 2022 durch Aushang in der Hochschule bekannt gegeben. Tag der 
Bekanntmachung ist daher der 24. November 2022. 

 


